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 Veröffentlicht am 16.11.1964

Norm

DSt 1872 §12

StPO §266 A

Rechtssatz

Es ist im Disziplinarstatut nirgends festgelegt, daß für den Fall, daß eine verhängte Geldbuße uneinbringlich ist, über

den Beschuldigten eine Ersatzstrafe verhängt werden könnte. Auch eine Analogie mit Bestimmungen der

Strafprozeßordnung kommt hier nicht in Frage.
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